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ANTRAG FÜR EINGESCHRIEBENE STUDIERENDE DER HOCHSCHULE 

Name:  Vorname:   
 

Matrikel-Nr.:  Ich beantrage für das   Herbst-  Frühjahrsemester  einen 
 

 

 STUDIENGANGWECHSEL 

Der Antrag auf Studiengangwechsel ist bis zum Ende des Semesters für das darauffolgende Semester zu stellen. Fristen 
sind der 28./29.02. für das folgende Frühjahrsemester und der 31.08. für das folgende Herbstsemester. 

Solistische Ausbildung 

 Vollzeit-Studiengang: Wechsel zu Teilzeit-Studiengang 

 Teilzeit-Studiengang: Wechsel zu Vollzeit-Studiengang 
 

Unterschriftliche Einverständniserklärung: 
    

 Konzertbüro    
 

Zusatzstudium 

 Vollzeit-Studiengang: Wechsel zu Teilzeit-Studiengang 

 Teilzeit-Studiengang: Wechsel zu Vollzeit-Studiengang 
 

Wichtig! 

Im Studiengang Solistische Ausbildung ist die Einverständniserklärung des Konzertbüros notwendig, um den Studiengang 
zu wechseln. 

Wir empfehlen Ihnen den Wechsel von einem Teilzeit-Studiengang auf einen Vollzeit-Studiengang möglichst nur nach dem 
2., 4., oder 6. Fachsemester zu beantragen. 

Beantragen Sie den Wechsel von einem Teilzeit-Studiengang auf einen Vollzeit-Studiengang nach dem 1., 3. oder 5. 
Fachsemester, wird eine Bewilligung nur unter der Auflage erteilt, dass Sie - sollten Sie nicht von selbst für mindestens ein 
Semester den Wechsel in den Teilzeit-Studiengang beantragen - in Ihrem letzen Fachsemester von Amts wegen in den 
Teilzeit-Studiengang wechseln. 

 
 
 

 Mannheim,  _____________________  Unterschrift:  ____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


